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nungsformen des Söldnertums Rechnung tragen müsse. Zahl
reiche Vertreter, darunter die von Äthiopien, Burundi, Iran, 
Libyen, Malaysia, Senegal, Syrien und Uganda, sprachen sich 
dafür aus, Regelungen zur Verantwortlichkeit der Staaten 
für die Verletzung ihrer Pflichten zur Verhütung und Bestra
fung von Söldnerverbrechen in die Konvention aufzuneh
men. Weitere Vertreter setzten sich für die Aufnahme von 
Regelungen zur Wiedergutmachung der durch Söldnerakti
vitäten verursachten Schäden ein.

Die Vertreter einiger kapitalistischer Staaten versuchten, 
die Bedeutung der Söldnerproblematik in den internationa
len Beziehungen herunterzuspielen, und gaben zu verstehen, 
daß sie sich nicht mit Regelungen zur Staatenverantwort
lichkeit und zur Bestrafung der Auftraggeber von Söldner
aktivitäten einverstanden erklären könnten.

Die Resolution 38/137 zum Bericht des ad-hoc-Ausschus- 
ses, zu deren 53 Koautoren auch die DDR gehörte, wurde von 
der UN-Vollversammlung ohne Abstimmung angenommen. 
Sie verlängert wiederum das Mandat des ad-hoc-Ausschusses 
mit dem Ziel der frühestmöglichen Fertigstellung einer Kon
vention gegen Söldner.

Weiterführung der Arbeiten am Kodex der Verbrechen 
gegen den Frieden und die Sicherheit der Menschheit

Die sozialistischen Staaten und die Entwicklungsländer be
tonten, daß angesichts der verschärften internationalen Lage 
dem Projekt eines Kodex der Verbrechen gegen den Frieden 
und die Sicherheit der Menschheit besondere Dringlichkeit 
zukommt.9 Dagegen äußerten die imperialistischen Staaten 
Zweifel am Nutzen dieses Projekts. Dabei ist es nicht ver
wunderlich, daß ausgerechnet der Vertreter der USA, deren 
Konfrontationspolitik die Hauptursache für die gegenwärtige 
Verschärfung der internationalen Lage ist, die Auffassung 
vertrat, ein solcher Kodex sei für die Probleme, denen die 
moderne Welt gegenübersteht, nicht relevant.10 11

Der Berichterstatter der ILC hatte in seinem 1. Bericht11 
die Meinung vertreten, daß sich der Kodex auf die schwer
sten internationalen Verbrechen, wie Aggressionen und Apart
heid, konzentrieren soll. Dies fand die Zustimmung der ILC 
und auch der überwiegenden Mehrheit der Staatenvertreter 
im Rechtsausschuß.

Meinungsverschiedenheit gab es über die Frage, ob im 
Kodex nur Individuen oder auch Staaten als Subjekte dieser 
Verbrechen erfaßt werden sollen. Der Vertreter der DDR be
tonte, daß als Folge der Begehung dieser Verbrechen zwei 
unterschiedliche Formen der Verantwortlichkeit entstehen: 
die Staatenverantwortlichkeit und die individuelle strafrecht
liche Verantwortlichkeit, die einander nicht ausschließen, aber 
auch nicht miteinander vermischt werden dürfen. Der Kodex 
sollte auf der individuellen strafrechtlichen Verantwortlich
keit basieren, während die Kodifizierung der Staatenverant
wortlichkeit ein gesondertes Projekt der ILC ist.12

Unterschiedliche Auffassungen bestanden auch darüber, ob 
sich die ILC mit der Durchsetzung des Kodex, insbesondere 
mit dem Statut eines internationalen Strafgerichtshofes, be
schäftigen soll. Die DDR vertrat die Auffassung, daß die ILC 
zuerst den Kodex fertigstellen und sich erst dann den For
men seiner Umsetzung zuwenden soll.13

ln der am 19. Dezember 1983 mit 128 Stimmen ohne Ge
genstimmen bei 13 Stimmenthaltungen (darunter die USA 
und die BRD) angenommenen Resolution 38/132 der UN- 
Vollversammlung wird erneut die Dringlichkeit des Projekts 
unterstrichen und festgelegt, daß es auf der 39. Tagung der 
UN-Vollversammlung als selbständiger Tagesordnungspunkt 
behandelt werden soll.

Zur Tätigkeit des Sonderausschusses für die UN-Charta

Während die Tagung des „Sonderausschusses für die Charta 
der Vereinten Nationen und die Stärkung der Rolle der Or
ganisation“ im Jahre 1982 sehr erfolgreich war (mit der An
nahme der Manila-Deklaration über die friedliche Beilegung 
internationaler Streitfälle14), wurden 1983 vergleichsweise nur 
bescheidene Ergebnisse erzielt.15 Das ist vor allem darauf 
zurückzuführen, daß einige Staaten Fragen in den Mittel

punkt der Diskussion rückten, über die von vornherein keine 
Einigung möglich war.

Die Vertreter sozialistischer Staaten verteidigten konse
quent die UN-Charta und wiesen insbesondere alle Versuche 
zurück, das Prinzip der Einstimmigkeit der fünf ständigen 
Mitglieder des UN-Sicherheitsrates (Art. 27 Ziff. 3 der UN- 
Charta) zu beseitigen oder einzuschränken. Sie betonten, daß 
dieses Prinzip unter den gegenwärtigen Bedingungen die Ga
rantie dafür ist, daß Beschlüsse der UNO unter Berücksich
tigung der Interessen aller Staatengruppen gefaßt werden. Der 
Vertreter der UdSSR legte dar, daß der Sicherheitsrat selbst 
über die Methodik seiner Arbeit befinden müsse, und ver
wies auf diesbezügliche Konsultationen der Ratsmitglieder.16

Eine neue Dimension erhielt die Debatte durch die vom 
UN-Generalsekretär in seinen beiden bisherigen Tätigkeits
berichten17 18 geäußerten Gedanken zur Stärkung der Rolle der 
Weltorganisation. Dem trägt das neue Mandat des Sonderaus
schusses, das in der am 19. Dezember 1983 von der Vollver
sammlung ohne Abstimmung angenommenen Resolution 
38/141 enthalten ist, Rechnung. Dort ist für die nächste Ta
gung des Sonderausschusses (2. bis 27. April 1984 in New 
York) festgelegt:

1. der Frage der Aufrechterhaltung des Friedens und der 
internationalen Sicherheit in all ihren Aspekten Priorität 
einzuräumen und die Schlußfolgerungen des Ausschusses der 
Vollversammlung mitzuteilen, damit diese Empfehlungen an
nimmt, die sie für angebracht hält;

2. die Arbeiten zur friedlichen Streitbeilegung fortzuset
zen und dabei die Vorschläge zur Schaffung einer ständigen 
Kommission der UN-Vollversammlung für gute Dienste, Ver
mittlung und Schlichtung sowie eines Handbuchs der fried
lichen Streitbeilegung zu bearbeiten;

3. die Arbeit zur Rationalisierung der bestehenden Ver
fahren der UNO zu beenden und die Schlußfolgerungen der 
Vollversammlung zu übergeben.

Wichtig ist, daß nach wie vor'die allgemeine Zustimmung 
(Konsensus) als Arbeitsgrundlage des Ausschusses festge
schrieben ist.

Arbeitsergebnisse der VN-Völkerrechtskommission

Die Vertreter von 59 Staaten, darunter der DDR, beteiligten 
sich an der Aussprache zum Bericht der ILC über die Arbeit 
auf ihrer 35. Tagung.13 Auf vier Kodifikationsprojekte soll 
hier etwas näher eingegangen werden.

Zur gerichtlichen Immunität der Staaten
und ihres Eigentums 

Angesichts der wachsenden Zahl von Gesetzen, in denen Staa
ten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung diese Materie un
terschiedlich geregelt haben, ist eine baldige universelle Re
gelung notwendig. Dies ist auf Grund der unterschiedlichen 
Positionen der Staatengruppen zum Umfang der gerichtlichen 
Immunität der Staaten und ihres Eigentums keine leichte 
Aufgabe. Ein internationales Rechtsinstrument wird nur dann 
Aussicht auf weltweite Anerkennung haben, wenn es die 
Praxis der unterschiedlichen sozialökonomischen Systemen 
angehörenden Staaten voll berücksichtigt sowie zur Stärkung 
und Präzisierung der Völkerrechtsnormen über die gericht
liche Immunität der Staaten und ihres Eigentums beiträgt.

Der vom Spezialberichterstatter vorgelegte 5. Bericht 
machte deutlich, daß vor allem Gesetzgebung und Rechtspre
chung derjenigen kapitalistischen Staaten ausgewertet worden 
waren, die von einer beschränkten Immunität der Staaten 
und ihres Eigentums vor ausländischen Gerichten ausgehen. 
Da der Spezialberichterstatter daraus einen internationalen 
Trend bzw. eine einheitliche Position der Staatengemein
schaft ableitete, mußte er zwangsläufig zu einseitigen Er-‘ 
gebnissen kommen.

9 Vgl. die Rede des DDR-Vertreters, A/C. 6/38/SR. 52, S. 13. Zur Vor
geschichte und zum Inhalt der verschiedenen Kodex-Entwürfe vgl. 
G. Görner, NJ 1979, Heft 5, S. 197 ff.

10 A/C. 6/38/SR. 47, S. 15.
11 A/CN. 4/364.
12 A/C. 6/38/SR. 52, S. 13.
13 A/C. 6/38/SR. 52, S. 13.
14 Vgl. NJ 1983, Heft 5, S. 178 f.
15 A/38/33.
16 A/C. 6/38/SR. 60, S. 7.
17 A/37/1 und A/38/1.
18 A/38/10.


